
 
 
 

RINGER FÜR RINGER 
 
 
 

Der Hilfe-Verein 
 
Der gemeinnützige und mildtätige Hilfe-Verein Ringer für Ringer e.V. wurde vom Deutschen 
Ringer-Bund (DRB) gegründet und in das Vereinsregister beim Amtsgericht Würzburg eingetragen. 
Anlass waren an den Verband herangetretene Spendenaufrufe und Bitten zur Unterstützung 
bedürftiger kranker und verunfallter Ringer. Der Verein hilft dort, wo staatliche Unterstützung 
aufhört und es Versorgungslücken gibt. Er hilft Ringern, die sich nicht selbst helfen können. 
 
 

Wie geholfen wird 
 
Schnell können eine Erkrankung oder ein Unfall ganze Familien in finanzielle Not bringen. Oder es 
fehlt Geld für Erfolg versprechende Therapien. Für solche oft komplexen und komplizierten Fälle 
hat Ringer für Ringer einen Hilfsfonds eingerichtet. Ziel ist es, in besonderen Notlagen 
unbürokratisch zu helfen. Unterstützt werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die ordentliche 
Mitglieder in einem dem DRB respektive seinen Mitgliedsorganisationen angeschlossenen Verein 
sind. Wer Hilfe benötigt, wendet sich an den Verein und fordert das Antragsformular an. Über die 
Anträge entscheiden der Vorstand und das Kuratorium. 
 
 

Werden Sie Mitglied 
 
Ringer für Ringer finanziert sich ausschließlich durch Spenden und Fördermitgliedsbeiträge. Jeder 
kann Fördermitglied werden (ab 50 Euro Jahresbeitrag). Auch für Vereine, Verbände und Firmen 
ist eine Fördermitgliedschaft möglich (siehe Rückseite). 
 
 
Verein Ringer für Ringer e.V. 
c/o Deutscher Ringer-Bund e.V. 
Revierstraße 3 
44379 Dortmund 
E-Mail: info@ringen.de 
 
 
Vereinskonto: 
Sparkasse Dortmund  IBAN DE03 4405 0199 0001 3163 62 BIC DORTDE33XXX 
 
 
Vorsitzender:  Dr. Daniel Wozniak 
Zweiter Vorsitzender:  Ralf Diener 
Zweiter Vorsitzender:  Klaus Schultes 
 
Weitere Gründungsmitglieder:  Manfred Werner, Günter Maienschein, Jannis Zamanduridis, Karl-Martin Dittmann 



Per Fax an: 02 31 / 96 78 49 - 19 
(oder einsenden an: Adresse siehe unten) 
 
Per E-Mail an: info@ringen.de 
 
 
 
 
Verein 
Ringer für Ringer e.V. 
c/o Deutscher Ringer-Bund e.V. 
Revierstraße 3 
44379 Dortmund 
 
 
 

Fördermitgliedschaft 
 
Ich/Wir erkläre(n) die Fördermitgliedschaft beim Verein Ringer für Ringer e.V. (RfR) als 
(bitte zutreffendes Kästchen ankreuzen) 
 

� Einzelperson      �   Verein/Verband    �   Firma 
 mit einem jährlichen      mit einem jährlichen   mit einem jährlichen 
 Fördermitgliedsgrundbeitrag     Fördermitgliedsgrundbeitrag  Fördermitgliedsgrundbeitrag 
 von 50 Euro       von 100 Euro    von 200 Euro 
 
 mit einem freiwillig höheren     mit einem freiwillig höheren  mit einem freiwillig höheren 
 jährlichen Fördermitglieds-      jährlichen Fördermitglieds-  jährlichen Fördermitglieds- 
 beitrag (bis auf Widerruf)      beitrag (bis auf Widerruf)  beitrag (bis auf Widerruf) 
 in Höhe von       in Höhe von    in Höhe von 
 
 __________ Euro      __________ Euro    __________ Euro 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vorname, Name / Verein / Verband / Firma 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Straße / PLZ / Ort 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefon / Fax / E-Mail 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ort, Datum       Unterschrift 
 
 
Steuerliche Abzugsfähigkeit des Fördermitgliedsbeitr ags 
Ab einem Beitrag von 200 Euro wird Ihnen eine Spendenbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt zugesandt. Wenn 
die Zuwendung den Betrag von 200 Euro nicht übersteigt, genügt als Nachweis beim Finanzamt der Zahlungsbeleg der 
Post oder eines Kreditinstitutes.  
 
Beendigung der Fördermitgliedschaft 
Der freiwillige Austritt kann durch eine schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstands erfolgen und ist 
satzungsgemäß zum Ende des Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten möglich. 

 


